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Ihre Kleine Anfrage vom 12.10.2010 betr. „Trägerzuschüsse beim Klinikum Darmstadt“ 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordneter Böck, 
 
Ihre o. a. Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage: 
Ist der Magistrat bereit den aktuellen (2009: 2,1 Mio. €), sowie künftig absehbare Jahresfehlbeträge 
der Klinikum Darmstadt gGmbH durch Trägerzuschüsse aus dem städtischen Haushalt auszugleichen? 
 

a) Wenn ja, welche Voraussetzungen oder Bedingungen würden daran geknüpft? 
b) Wenn nein, mit welcher Begründung wird die Abschmelzung des Eigenkapitals hingenommen? 

 
Antwort: 
Die von Ihnen gestellten drei Fragen erlaube ich mir, gemeinsam zu beantworten. 
 
Ihre konkrete Fragestellung geht dahin, ob der Magistrat bereit ist, den aktuellen sowie zukünftige 
Jahresfehlbeträge der Klinikum Darmstadt GmbH durch Trägerzuschüsse aus dem städtischen 
Haushalt auszugleichen. 
 
Die Gewährung von Zuschüssen und die damit verbundene Bereitstellung von Haushaltsmitteln obliegt 
jedoch der ausschließlichen Beschlusskompetenz der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 51 Nr. 7 
und § 97 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO). Ein Kontrollzweck des Magistrats ist hinsichtlich 
der von Ihnen gestellten Fragen somit nicht erkennbar. Die von Ihnen gestellten Fragen können seitens 
des Magistrats nicht beantwortet werden. 
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Zudem liegt ein Antrag der Klinikum Darmstadt gGmbH auf Ausgleich der Jahresfehlbeträge nicht vor.  
 
Als grundsätzliche Anmerkung zu Ihrer Frage weise ich allerdings darauf hin, dass die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt als alleinige Gesellschafterin der Klinikum Darmstadt gGmbH und 
aufgrund der Daseinsfürsorge der Stadt im Gesundheitsbereich sich nicht völlig der Gewährung von 
Zuschüssen aus dem städtischen Haushalt für das Klinikum Darmstadt entziehen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Dierk Molter 
Stadtrat 
 
 
 
 
Durchschriftlich: 
 
- Dezernat I 
  Herrn Oberbürgermeister Hoffmann 
- Dezernat II 
 Herrn Bürgermeister Wolfgang Glenz 
- Büro der Stadtverordnetenversammlung 
- Magistratsgeschäftsstelle 
- Rechtsamt 
- Pressestelle 
- Klinikum Darmstadt GmbH, Geschäftsführung 
- z. d. A. 

 
 
 
 


